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 Veröffentlicht am 09.09.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

96/02 Sonstige Angelegenheiten des Straßenbaus

Norm

BStFG 1996 §12 Abs1 Z2 idF 1996/656;

BStFG 1996 §7 Abs1 idF 1997/I/113;

VStG §44a Z1;

Rechtssatz

Der Verwaltungsstraftatbestand des § 12 Abs 1 Z 2 iVm § 7 Abs 1 BStFG 1996 ist dahin zu deuten, dass jene Benützung

der in Frage stehenden Bundesautobahn davon erfasst ist, die bis zu der bei der Betretung vorliegenden Benützung

dieser Bundesautobahn in einem Zuge erfolgt ist (Hinweis E 27.2.1998, 98/06/0002). Mit der Bezeichnung "Höhe

Autobahnausfahrt" ist jener Bereich der Autobahn, nämlich die Ausfahrt der Autobahn, bezeichnet, die im Zeitpunkt

der Betretung benützt wurde.
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